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Für Sierra Leone e.V., Grünwald

Kapitalflussrechnung vom 01.01.2018 bis 31 .1 2.20'l8

Überschuss

Rücklagen

Abschreibungen

Investitionen

Abgrenzungen Beiträge ins Folgejahr

Forderungen aus Beiträgen

Veränderungen Verbindlichkeiten

Verländerung liquide Mittel

4.416,52

52.713,01

176,00

o,oo

-200,00

200,00

0,00

57.305,53

Stand liquide Mittel 01 .01 .2018

Veränderung liquide Mittel 2018

Stand liquide Mittel 31.12.2018

T?,

57.305,53

187.173,68



Seite 1 von 2

Für Sierra Leone e.V., Grünwald

Einnahmen-Überschussrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

IDEELLER BEREICH

Einnahmen

Beiträge
2110 Beiträge

Spenden
2300 Speriden

Summe Einnahmen aus ideellem Bereich

5.4ü0,00 €

129.252,98 €

134.652,98 € 134.652,98 €

Ausgaben

u0thilfe

2513 Don Bosco, Infrastrukturmaßnahmen

Projekt UMC Primary School
2514 Unterstützung; Essen, Kleidung, Bücher, medizinische Versorgung

Projekt Wasserversorgung Lunsar
2515 San John of God Hospital

Projekt Brunnenbauerschule
2516 Kosten Beschaffung und Technikerschulung

Lokale Projektbetreuung in Sierra Leone
2518 Auslagen&Vergütung für Joseph Cole

Projekt Hosetta Abdullah Memorial School
2519 Unterstützung; Essen, medizinische Versorgung, Lehrmaterial
2520 Unterstütung Praktikum

Sonstige Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen

13.850,00 €

18.856,73 €

11 .492,46 €

15.000,00 €

5.825,C)O €

5.825,60 €

5.184,87€

1 .488,79 €

Ausgaben ideeller Bereich

Summe ideeller Bereich

Einnahmen- / Ausgaben Überschuss
Übertrag auf Seite 2

77.523,45 € - 77.523,45 €

57.129,53 €

57.129,53 €
57.129,53 €
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Übertrag von Seite "I 57.129,53 €

EINSTELLUNG IN DIE RüCKLAGEN

Rücklage Wqsserversorgung St. John
of God Hospital, Lunsar
Anfangsbestand 01.01.2018
Entnahme 2018

Neueinstellung 2018
Endbestand 31.12.2fü8

Veränderung, Auflösung

12.500,00 €
11 .492,46 €
10.992,46 €
12.000,00 €

500,00 € 500,00 €

Rücklage Fourah Bay College
Anfangsbestand 01.01 .2018
Endbestand 31.l2.2fü8

Veränderung, Auflösung

12.500,00 €
€

12.500,00 € 12.500,00 €

Rücklage Summer School Makeni
Anfangsbestand 01 .01 .2018
Endbestand 31.12.2018

Veränderung, Neueinstellung

€

12.500,00 €
"i::.soo,ooe - 12.500,00 €

Sonstige -Rücklagen
Anfangsbestand 01 .01 .2018
Endbestand 31 .12.2018

Veränderung, Neueinstellung

ü1 .324,04 €
17.037,05 €
5.713,01 € - 5.713,01 €

Rücklage

Neubau Schul / Ausbildungs Einrichtung
Anfangsbestand 01.01.2018
Endbestand 3al.l2.20l8

Veränderung, Neueinstellung

40.000,00 €
80.000,00 €

40.000,00 € - 40.000,00 €

Rücklage Girls Empowerment
Anfangsbestand 01.01.2018
Endbestand 31 .12.2018

Veränderung, Neueinstellung

€

7.500,00 €
7.500,00 € - 7.500,00 €

Summe Einstellung in die Rücklagen 52.713,01 € - 52.713,01 €

Einnahmen- / Ausgaben Überschuss 4.41 6,52 €



Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden ,,Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verkräge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschafken (im Fol
genden ,,Steuerberater" genannt) und imen Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbark orler gesetzlich zwingend votgeschrieben ist.

1. UmfangundAusführungdesAufkrags
(1) Für den Umfang der vom Steuerbetater zu erbringenden Leistungen ist der erkeilte Aufkrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Gmndsätzen omnungsge-

mäßer Berufsausübung unter Beachtung rJet einschlägigen bemfsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführk.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Änderk sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist dey Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Ändemng

oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
(4) Die Prüfung öer Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit rJet dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfüh?

rung und Bilanz, gehöd nur zum Aufkrag, wenn diesin Textform vereinbarkist. Der Steuerberater wird die vom Aufkr:aggeber gemachten Angaben, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hin-zuweisen.

(5) Der Aufkrag stellt keine Vollmacht für die Verkretung vor Behömen, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erkeilen.lst wegen der Abwesenheit
des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem übet die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln njcht möglich, ist det Steuerberater im Zweifel zu
fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe öer Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit dey Ausführung des Auftrags zur Kenntnis

gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftyaggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach
Beendigung des Verkragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steverbetateys.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigterlnteressen des Steuerberaters eforderli«h ist. Der Steuerberater
ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versichemngsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zurlnfürmation
und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfks- und Aussageverweigerurygsrer.hte nach S 102 AO, § 53 StPO und S 383 ZPO bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zerkifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters

erfotrlerlich ist und die insoweit tätigen Personen imerseits übet ihre Verschwiegenheitspflicht belehrk worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einver-
standen, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine - vom Steuerberater angelegte und geführke - Handakte genommen wivd

Mitwirkung Dritter
Der Steuerberaterist berechtigt, zur Ausfühmng des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des r3 62a StBerG auch exteme Dienstleister (insbesonde-
re datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Stei.ierberatet, Wirkschaftsprüfer,
Rechtsanwälte) bedarF der Einwilligung und des Auftrags des Aufkraggebers. Oey Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des
Auftraggebers hinzuzuziehen.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz')

(1) Der Steuerberater ist berechtigt. personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automati?
sierken Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Aufkragsdatenverarbeitung zu überkragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Efüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beaufkragten für den Datenschutz zu
bestellen. Sofem öieser Beaufüagte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 öer Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater
dafür Sorge zu tragen, dass der Beaufkragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Soweit rJer Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an
den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfamen und Verschlüsselungsverfahren des Steuerbetaters (bspw. zur Anschaf-
fung und Einrichtung notwendiger Sofk- bzw. Hardware) zu beteiligen

4. Mängelbeseitigung
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das

Recht - wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. '3'g 611, 675 BGB handelt -, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzuleh?
nen, wenn das Mandat durch den Aufkraggeber beendet und der Mangel eyst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wim.

(2) Beseitigt der Steuerbeyater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann det Auf-
traggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung
oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

(3) Offenbare Umichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jedeneit, auch Dritten gegenüber, beri«htigt werden. Sonstige Mängel
darf der Steuerbeyater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Aufkraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte rnteress-en
des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers voy@ehen.

Haftung
(1)Die Haftung des Steuerberaters und seiner Efüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer orJer - bei einheitlicher S«hadensfolge - aus

mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultierk, wird auf 1 00000000 €a) (in Worken
pjpp Jjlijgp €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Famlässigkeit. Die Hafkung für

Vürsatz bleibt msoweit unberuhrt Von det Hafkungsbegrenzung ausgenommen smd Haftungsanspruche fur Schaden aus det Verletzung des Lebens des Kor
pers oder der Gesundheit. Die Hafkungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Aufkraggeber, also insbesondeve auch für eine
Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Hafkungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Hafkungsbegrenzung gilt auch bei Bildung
einer Sozietät/Partners-chafk und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Parknerschafk sowie für neu in die Sozietät/Parkfürschaft füntretende Sozien7
Parkner. Die Hafkungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; E3 334 BGB wird inso-
weit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelverkragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Rege-
lung jeöoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unberührt.

(2) Die Hafkungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem
Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn det Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweiterk wird, auch auf diese Fälle.

3.

5.

1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger
Verarbeitung persünenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oöey 14 DSGVO durch Übermittlung
zusätzlicher Infürmationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläutemngen im Hinweisblatk zu dem Vordruck Nr. 1005 ,,Datenschutzin'förmationen für Mandanterla
und Nr. 1006 ,,Datenschutzinformation zurVerarbeitung von Beschäfkigtendaterla zu beachten.

2) Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 M:0. € angegeben werden und die verkragliche Veysi?
cherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die
einzelvertragliche Hafkungsvereinbarung eine Regelung entspye<hend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weitefümenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird veyvviesen.

E- a) (c 7/2018 DWS-Verlag ? Verlag des wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater GmbH
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6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Aufkraggebers
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpfli«htet, soweit es zur ordnungsgemäßen füedigung des Aufkrags erfouJetlich ist. Insbesondere hat et dem Steuerbe-

rater unaufgeforderk alle für die Ausführung des Aufkrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steverberatet eine
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Untervichtung übev alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des
Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Ken ntnis zu neh-
men und bei Zweifelsfragen Rückspvache zu halten.

(2) Der Auffraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters odet seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
(3) Der Aufkvaggeber vevpflichtet sich, Arbeitsevgebnisse des Steuevberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-

inhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogvamme ein, so ist dey Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des

Stevetbeyatevs zur Installation und Anwendung det Programme nachzukommen. Des Weiteren ist rJer Auftraggeber verpflichtet, die Pmgvamme nur in dem
vom Steuerberater vovgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme
nicht verbreiten. Der Steuevberater bleibt Inhaber öer Nutzungsvechte. Der Auftvaggeber hat alles zu unterlassen, was det Ausübung der Nutzungsre«hte an den
Programmen durch den Stevetbetater entgegensteht.

(5) Unterlässt der AuftyagBeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 odet anderweitig obliegende Mitwirkung odet kommt er mit dey Annahme det vom Steuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührk bleibt dei Anspruch des
Steuetbetateys auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Aufkraggebers entstandenen Memaufwendungen sowie des veruy-
sachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb
der bestimm ungsgemäßen Vevwendung ist nur mit vovheriger Zustimmung des Steuerberatevs in Textfovm zulässig.

8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach öer Steuerberatetvergütungsvet-

ordnung (StBVV). Eine höhere oder niedyigeye als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart vverden. Die Vereinbamng einer niedrigeren Vergütung
ist nurin außergevichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie mussin einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, öer Verantwortung und dem Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBW).

(2) Für Tätigkeiten, die in det Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. S 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarke Vergütung, anderenfalls die
für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Verg9tung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Äbs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberatevs ist nur mit unbestrittenen odev vechtskräftig festgestellten Fovderungen zulässig.
(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebümen und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss foydem. Wird der eingeforderke Vor-

schuss nicht gezahlt, kann rJev Steuerberater nach vorhetiger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Aufkvaggeber einstellen, bis der Vors«huss eingeht.
Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Aufkraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Aufkraggeber Nachteile
aus einer Einstellung der Tätigkeit erwa«hseii können.

9. Beendigung des Vertrags
(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der veveinbarten Leistungen, durch Abla uf der vereinbarten Laufzeit oder duvch Kündigung. Dey Verkrag endet nicht durch den

Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Aufkraggebers oderim Falle einer Gesellschafk durch deren Auflösung.
(2) Der Vertrag kann - wenn und sovveit er einen Dienstvertrag i. S. d. % 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werrlen, es

sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, S 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erFolgen. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedaf es einev Veveinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Verkrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen
duvch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängemngsantrag bei drohendem Fristablauf).

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Aufkrags erhält oder erhalten hat und was et aus der Geschäftsbesürgung
erlangt, herauszugeben. Außetdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Aufkraggebev auf Vevlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen
und Rechenschafk abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertvags hat der Aufkraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zuv Ausfühmng des Aufkvags eingesetzten Datenverarbeitungspro-
gramme einschließlich angeferkigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festpla tte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Auftvagsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausfühmng, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweitim Einzelfall hiervon

abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbamng in Textform.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Llnterlagen
(1) Der Steverberater hat die Handakten für die Dauer von zehn lamen nach Beendigung des Auftrags aufzubewamen. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor

Beendigung dieses Zeitraums, wenn dey Steuerbevatev den Auftraggebev aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Aufüaggeber dieser
Auffordemryg binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner bemfli«hen Tätigkeit von dem Aufkvaggebev odev fürihn erhalten hat,
nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuetbetater und seinem Aufkraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urscmi ft oder Abscmifk erhal-
ten hat, sowie für die zu intemen Zwecken geferkigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).

(3) Auf Anfordevung des Aufkraggebers, spätestens abet nach Beendigung des Aufkrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einev
angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zufückgibt, Abscmiften oder Fotokopien anferkigen und
zurückbehalten.

(4) Der Steuerbetater kann die Herausgabe det Handakten veyweigern, bis et wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorent-
haltung öet Handakten und der ein-zelnen Schrifkstücke nach d-en U mständen unangemessen vväre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11. Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausfühmng und die sich hieraus etgebeiiden Ansprüihe gilt aussihließlich deutsches Recht. ErFüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers,
soweit et nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts orJer öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des
Steuerberaters. Der Steuerberaterist - nicht - bereit, an einem Streitbeilegungsverrahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).'l

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein odev vverden sollten, wim die Wirksamkeit dey übrigen Bestimmungen dadurch nicht
beführt.

3) Falls die Durchfümung von Streitbeilegungsverfamen vor dey Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort ,,nicht" zu streichen. Auf die zuständige Ver-
braucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrifk und Website hinzuweisen.


